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ist dies als implizite Zurückweisung des Antrags zu deuten. Die Bürgerbeauftragte kann 
sich sodann mit jeglichen Problemen bezüglich der Bearbeitung des Antrags auf Zugang 
befassen.2 

Wenn Sie die Angelegenheit weiterverfolgen möchten, empfehlen wir Ihnen, bei der 
Kommission einen Zweitantrag zu stellen. Falls die Kommission Ihren Zweitantrag nicht 
fristgerecht beantwortet oder Sie mit ihrer Antwort unzufrieden sind, können Sie bei der 
Bürgerbeauftragten eine neue Beschwerde einreichen.  

Wir danken Ihnen, dass Sie sich mit der Europäischen Bürgerbeauftragten in Verbindung 
gesetzt haben. 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Rosita Hickey 

Direktorin Untersuchungen 

 
 

 

                                                             
2
 Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001  


